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Das Sunneschyn-Patronat von Paul Niffenegger, Vorsteher, Steffisburg

Es kann keiner Bildungs- und Erziehungsstätte
gleichgültig sein, wie sich ihre Zöglinge im
Leben bewähren, ob sie, jeder an seinem Platz,
fördernd und aufbauend, oder hemmend und
zerstörend wirken. Diese Tatsache gilt nicht
zuletzt von jenen Bildungs- und Erziehungsstätten,
die man als Erziehungsanstalten und
-Heime zumeist mit der Erziehung
und Ausbildung seelisch oder körperlich

gehemmter, od. sonst auf irgend
einer Weise beeinträchtigter Jugend
betraut.

Unter diesen Bildungsstätten nehmen wieder
die für die geistesschwachen Kinder
bestimmten eine Sonderstellung ein, weil ihre
Zöglinge beim Verlassen des Heimes und beim
Uebertritt ins Leben nie jenen Grad von geistiger
Urteilsfähigkeit und Reife besitzen, ihn zeitlebens
auch nie erreichen können, der zu einer, wenn
auch einfachen, selbständigen Lebensführung
notwendig ist. Sie bedürfen deshalb eines
weitgehenden und fortwährenden Schutzes gegen die
Gefährdungen der Umwelt, der auch dann nicht
aufhören darf, wenn das Gesetz sie als volljährig
und handlungsfähig bezeichnet. Weil nun viele
dieser Leute keine oder gänzlich untaugliche,
natürliche Beschützer haben, ist es klar, daß sich
sonst jemand ihrer annehmen muß und dies kann
vernünftigerweise nur das Heim sein, in dem sie
aufgezogen wurden, und das ihnen in vielen
Fällen das Elternhaus ersetzt hat.

Das Heim muß diese Aufgabe übernehmen
schon um seiner selbst willen. Denn je mehr es
ihm gelingt, seine Schüler tauglich zu machen für
irgend eine Beschäftigung und zu einem sozialen
Verhalten, und je besser es ihm auch gelingt,
diesen Zustand zu erhalten, umsomehr wird es
von der Oeffentlichkeit anerkannt und unterstützt
werden und von dieser Einstellung wird nicht
zuletzt sein Gedeihen und seine Entwicklung
abhängen.

Es muß sie aber auch übernehmen um der
direkt Betroffenen, seiner Zöglinge willen. Es
kann ihm nicht gleichgültig sein, ob die Leute,
die es in jahrelanger Erziehungsarbeit auf eine
gewisse Stufe der körperlichen Leistungsfähigkeit

und des sittlichen Verhaltens gehoben hat,
nun auf dieser Höhe verharren, wenn möglich
noch weiter wachsen, oder ob sie nun wieder
zurücksinken in geistige und körperliche Stumpfheit

und Trägheit oder den Verführungen und
Ausbeutungsversuchen gewissenloser Elemente
unterliegen.

Dieses sich Einsetzen für die Geringsten und
Schwächsten ist aber weit mehr, als eine menschliche

Forderung, es ist ein göttliches Gebot.
(Matth. 18, 1—11).

Unsere Erfahrungen mit den Ehemaligen
drängten uns dazu, der nachgehenden Fürsorge
vermehrte Aufmerksamkeit zu schenken. Den
Schritt zur Errichtung des Sunneschyn-Patronates
wagten wir auf den Zeitpunkt hin, in dem das
Heim sein 25 jähriges Bestehen feiern konnte.
(Frühjahr 1938).

Jm Dezember 1937 beriefen wir nach Spiez zu
einer Versammlung die Behörden des Heimes
— Direktion, Abgeordnete der Gemeinden und
des Staates und Frauenkomitee — die Regierungsstatthalter

der oberländischen Amtsbezirke und
weitere Vertrauensleute. Hier setzten wir die
Notwendigkeit der nachgehenden Fürsorge eingehend
auseinander, wir zeigten, wie die finanziellen
Mittel zusammengebracht werden könnten und
orientierten über die Art und Weise, wie die
Fürsorge wirken sollte.

Wir fanden einhellige und freudige Zustimmung

und die Versicherung tatkräftiger Mithilfe.
Schon früh waren wir uns darüber klar, daß

in einem gewissen Zeitpunkte die Frage der
nachgehenden Fürsorge an uns herantreten und
einer Lösung rufen werde, und so gründeten wir
schon bald nach der Eröffnung des Heimes einen
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